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Besten Dank für das uns im Jahr 2017 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Steuerliche Gesetze und Gesetzesinitiativen der Bundesregierung

1. Gesetz gegen Steuerbetrug an Laden-
kassen nunmehr verabschiedet

Der Bundesrat stimmte dem „Gesetz zum Schutz vor Manipu-
lationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ in seiner Sitzung 
am 16.12.2016 zu. Damit wird die Wirtschaft verpfl ichtet, die 
Umstellung von elektronischen Regis trierkassen auf ein fäl-
schungssicheres System vorzunehmen. 

Technische Sicherheitseinrichtungen: Elektronische Auf-
zeichnungssysteme sind durch technische Sicherheitseinrich-
tungen zu schützen. Die elektronischen Grundaufzeichnungen 
sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und 
unveränderbar aufzuzeichnen (Einzelaufzeichnungspfl icht) 
und müssen auf einem Speichermedium gesichert und verfüg-
bar gehalten werden. Die Aufzeichnungssysteme sind ab 2020 
durch eine zertifi zierte Sicherheitseinrichtung zu schützen, 
sodass eine Löschung von Umsätzen nicht mehr möglich ist. 

Quittungen werden Pfl icht: Ab 1.1.2020 wird eine Pfl icht 
zur Ausgabe von Quittungen an die Kunden eingeführt. Un-
ternehmen, die Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten 
Personen verkaufen, können sich – auf Antrag beim Finanzamt 
– von der „Belegausgabepfl icht“ befreien lassen. 

Unangemeldete Kassenkontrollen: Ab 2018 wird die sog. 
Kassen-Nachschau eingeführt (siehe Beitrag Nr. 18). Eine 
Nachschau erfolgt ohne vorherige Ankündigung und außer-
halb einer Außenprüfung, um möglichen Steuerbetrug zeitnah 
aufklären zu können. 

Übergangsfristen für die Wirtschaft: Die neuen Vorausset-
zungen gelten für alle, die elektronische Kassensysteme nut-
zen. Die Wirtschaft wird bis Ende 2019 verpfl ichtet, ihre Sys-
teme entsprechend umzurüsten. 

Bitte beachten Sie! Alle steuerlich relevanten Einzeldaten 
einschließlich der mit einer Registrierkasse erzeugten Rech-
nungen müssen unveränderbar und vollständig aufbewahrt 
werden. Eine Verdichtung ist ebenso unzulässig wie eine Auf-
bewahrung ausschließlich in ausgedruckter Form. Seit dem 
1.1.2017 gilt auch die Einzelaufzeichnungspfl icht.

Anmerkung - offene Ladenkasse: Sollten Sie keine Regis-
trierkasse, sondern eine offene Ladenkasse in Verbindung mit 
einem täglichen Kassenbericht führen, gelten diese Anforde-
rungen nicht. Eine „Flucht“ in die offene Ladenkasse ist jedoch 
nur bedingt eine Überlegung, denn die Anforderungen an eine 

ordnungsgemäße Kassenführung sind auch beim Einsatz von 
offenen Ladenkassen grundsätzlich zu beachten. Nur wenn 
Waren von geringem Wert an eine unbestimmte Vielzahl nicht 
feststellbarer Personen verkauft werden, muss die Pfl icht zur 
Einzelaufzeichnung nicht erfüllt werden.

Schätzungen drohen: Entsprechen die Kassen nicht den An-
forderungen der Finanzverwaltung, drohen Schätzungen bis 
hin zur Einleitung von Steuerstrafverfahren!

Sanktionierung von Verstößen: Ab dem 1.1.2020 werden Ver-
stöße mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet. 

Besondere Übergangsfrist: Registrierkassen, die zwischen 
dem 25.11.2010 und 1.1.2020 angeschafft wurden und den 
Anforderungen der Finanzverwaltung entsprechen, aber bau-
artbedingt nicht aufrüstbar sind, sodass sie die neuen Regeln 
der Abgabenordnung nicht erfüllen, dürfen längstens bis zum 
31.12.2022 weiter verwendet werden.

2. Neuregelungen bei den GWG 
und Sanierungserträgen 

Mit dem vom Bundesrat am 2.6.2017 verabschiedeten Gesetz 
gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen werden die steuerliche Abzugsmög-
lichkeit für Lizenzaufwendungen und andere Aufwendungen 
für Rechteüberlassungen, die beim Empfänger nicht oder nur 
niedrig besteuert werden, eingeschränkt. 

Darüber hinaus sind in dem Gesetzespaket verschiedene Maß-
nahmen enthalten, die für die meisten Steuerpfl ichtigen inte-
ressant sein dürften. Dazu gehören
 » die Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschafts-

güter (GWG) zur Sofortabschreibung von 410 € auf 800 € 
ab dem 1.1.2018 (siehe Beitrag Nr. 33), 

 » die Anhebung der unteren Wertgrenze zur Bildung eines 
Sammelpostens bei GWG von 150 € auf 250 € sowie

 » die Einführung einer Steuerbefreiung von Sanierungser-
trägen unter Verhinderung von Doppelbegünstigungen.

Seit der Entscheidung des Großen Senats des Bundesfi nanz-
hofs vom 28.11.2016 zur Steuerbefreiung von Sanierungsge-
winnen sind Steuerpfl ichtige verunsichert, ob die bisherige 
Verwaltungsregelung weiter anzuwenden ist. Die Steuerfrei-
heit für Erträge aus unternehmensbezogenen Sanierungen ist 
nunmehr im Gesetz aufgenommen worden. Neben dem Ertrag 
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aus der Sanierung eines sanierungsbedürftigen und sanie-
rungsfähigen Unternehmens ist auch die Schuldenbefreiung 
im Rahmen eines Insolvenzverfahrens begünstigt. Hier kommt 
es zu einer rückwirkenden Anwendung der Regelungen nach 
dem 8.2.2017. 

3. Zweites Bürokratieentlastungs gesetz 
verabschiedet

Am 30.3.3017 verabschiedete der Bundestag das „Gesetz zur 
Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von 
Bürokratie“ (Zweites Bürokratieentlastungsgesetz). Damit sol-
len Erleichterungen für die Wirtschaft geschaffen werden. Zu 
den wichtigsten Neuregelungen zählen:

Lieferscheine: Die Aufbewahrungsfrist bei empfangenen Lie-
ferscheinen endet mit dem Erhalt der Rechnung bzw. für ab-
gesandte Lieferscheine mit dem Versand der Rechnung. Dies 
gilt jedoch dann nicht, wenn sie als Buchungsbelege heran-
gezogen werden. Lieferscheine sind häufi g Bestandteile der 
Rechnung. Erfolgt in der Rechnung ein Verweis auf den Lie-
ferschein, ist dieser Teil der Rechnung und 10 Jahre aufzube-
wahren!  

Aufzeichnungspfl icht für „Geringwertige Wirtschaftsgü-
ter (GWG)“: Der Gesetzgeber hat eine Erleichterung bei den 
Aufzeichnungspfl ichten für sofort abgeschriebene GWG in das 
Gesetz eingefügt. Danach sind bestimmte Aufzeichnungen nur 
noch für Wirtschaftsgüter mit einem Wert über 250 € erfor-
derlich. Diese Wertgrenze gilt jedoch erstmals für Wirtschafts-
güter, die nach dem 31.12.2017 angeschafft, hergestellt 
oder in ein Betriebsvermögen eingelegt werden.

Lohnsteueranmeldung: Der Grenzbetrag für die quartalswei-
se Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung wurde von 4.000 € auf 
5.000 € angehoben. 

Kurzfristig Beschäftigte: Wegen der Anpassung des Mindest-
lohns auf 8,84 € kam es zur Anhebung der Pauschalierungs-
grenze für kurzfristig Beschäftigte. Danach gilt ab 2017 ein 
durchschnittlicher Tageslohns i. H. v. 72 € (vorher 68 €). 

Kleinbetragsrechnungen: Die für die Praxis relevante um-
satzsteuerliche Wertgrenze für Kleinbetragsrechnungen wur-
de von 150 € auf 250 € angehoben. Eine sog. Kleinbetrags-
rechnung, deren Gesamtbetrag 250 € nicht übersteigt, muss, 
damit sie umsatzsteuerrechtlich anerkannt wird, mindestens 
folgende Angaben enthalten:
 » vollständigen Namen und vollständige Anschrift des leis-

tenden Unternehmers,
 » Ausstellungsdatum,
 » Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Umfang 

und Art der Leistung
 » Entgelt und darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lie-

ferung oder Leistung in einer Summe (Bruttobetrag) sowie 
den anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer Steu-
erbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung 
oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.

Nicht angegeben werden brauchen im Gegensatz zur regulä-
ren Rechnung: Nettobetrag, Umsatzsteuerbetrag, Name und 
Anschrift des Leistungsempfängers, Zeitpunkt der Lieferung, 
Steuer- bzw. Rechnungsnummer.

Fälligkeitsregelung in der Sozialversicherung: Die Neurege-
lungen enthalten auch eine Anpassung im Sozialgesetzbuch 
bei der Fälligkeitsregelung für Gesamtsozialversicherungs-

beiträge. Danach entfällt die Schätzung der Werte bei be-
stimmten Unternehmen. Beiträge, deren tatsächlicher Wert 
für den aktuellen Monat noch nicht bekannt ist, können nach 
dem Wert für den Vormonat festgelegt werden. Die sich er-
gebenden Abweichungen zur tatsächlichen Beitragsschuld 
müssen jedoch in der Entgeltabrechnung des Folgemonats 
rechnerisch noch abgezogen oder addiert werden. 

Anmerkung: Die Neuregelungen traten rückwirkend zum 
1.1.2017 in Kraft. Eine Ausnahme bildet die Aufzeichnungs-
pfl icht für GWG, die erst zum 1.1.2018 wirksam wird.

4. Neue Regeln bei der Riester-Rente

Das vom Bundesrat am 7.7.2017 verabschiedete Betriebs-
rentenstärkungsgesetz soll die sog. Riester-Rente für Steuer-
pfl ichtige attraktiver machen.

Zulage: Mit der Gesetzesregelung wird die Grundzulage ab 
dem 1.1.2018 von 154 € auf 175 € pro Jahr erhöht. Die volle 
Zulage erhalten Steuerpfl ichtige, wenn sie mindestens 4 % 
ihrer Einkünfte (max. 2.100 € abzüglich Zulage) pro Jahr in 
einen Riester-Vertrag einzahlen. Für jedes Kind, das nach dem 
31.12.2007 geboren wurde, gibt es noch eine Kinderzulage in 
Höhe von 300 € pro Jahr und Kind (für davor geborene Kinder 
185 € pro Jahr).  Darüber hinaus können Steuerpfl ichtige in 
der Einkommensteuererklärung die Eigenbeiträge (zuzüglich 
der zunächst erhaltenen Zulage) als Sonderausgaben bis max. 
2.100 €  geltend machen, was sich – je nach Einkommens-
verhältnissen – als günstiger im Vergleich zur bloßen Zulage 
erweisen kann. 

Kleinbetragsrentenabfi ndung: Bei einem monatlich geringen 
Rentenanspruch wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, 
diesen mit einer Einmalzahlung zu Beginn der Auszahlungs-
phase abzufi nden. Ab dem Veranlagungszeitraum 2018 wer-
den diese Einmalzahlungen nach der sog. „Fünftelregelung“ 
ermäßigt besteuert. Ab dann können Steuerpfl ichtige wählen, 
ob sie die Abfi ndung ihrer Kleinbetragsrente zu Beginn der 
Auszahlungsphase erhalten möchten oder erst zum 1. Januar 
des darauffolgenden Jahres. Damit erreichen sie eine Auszah-
lung im Jahr des ersten vollen Rentenbezugs, bei dem ab dann 
i. d. R. geringere Einkünfte anfallen und die Steuerlast, die sich 
durch die Einmalzahlung ergibt, geringer ist.

Grundsicherung: Riester-Renten werden zukünftig bei der 
Berechnung der Grundsicherungsleistungen nicht mehr voll 
angerechnet. Es wird ein Grundfreibetrag im Alter und bei Er-
werbsminderung in Höhe von 100 € monatlich für die Bezie-
her dieser Leistungen gewährt. Ist die Riester-Rente höher als 
100 €, ist der übersteigende Betrag zu 30 % anrechnungsfrei. 
Maximal werden 202 € anrechnungsfrei gestellt. 

5. Neue Regelungen durch die Flexi-Rente

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 25.11.2016 grünes 
Licht für die sog. Flexi-Rente gegeben. Dadurch können Ar-
beitnehmer seit dem 1.1.2017 fl exibler in die Rente einstei-
gen, kürzer treten oder länger arbeiten. Das Gesetz schafft 
eine neue Teilrente und ermöglicht sie mit Teilzeitarbeit zu 
kombinieren. 

Teilzeit ohne Einbußen: Steuerpfl ichtige, die mit 63 Jahren in 
Teilrente gehen, dürfen künftig mehr hinzuverdienen. Bislang 
drohten drastische Kürzungen von bis zu 2/3, wenn der Hinzu-
verdienst mehr als 450 € im Monat betrug. Ab Juli 2017 kön-
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nen Rentnerinnen und Rentner 6.300 € jährlich anrechnungs-
frei hinzuverdienen. Darüber liegende Verdienste werden zu 
40 % auf die Rente angerechnet. 

Rentner als Minijobber: Minijobber, die bis 450 € im Monat 
verdienen, sind grundsätzlich rentenversicherungspfl ichtig. 
Altersvollrentner sind davon ausgenommen und rentenver-
sicherungsfrei. Das änderte sich seit dem 1.1.2017 mit dem 
Gesetz zur Flexi-Rente. Künftig sind Altersvollrentner, die ei-
ner Beschäftigung nachgehen, nur noch nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze rentenversicherungsfrei.

Weiterarbeit soll sich lohnen: Auch das Arbeiten über das 
normale Rentenalter hinaus soll sich mehr lohnen. Wer eine 
vorgezogene Vollrente bezieht und trotzdem weiterarbeitet, 
erhöht durch die anhaltende Beitragszahlung künftig seinen 
Rentenanspruch. 

Bessere Absicherung des vorzeitigen Renteneintritts: Versi-
cherte sollen früher und fl exibler zusätzliche Beiträge in die 
Rentenkasse einzahlen können, um Rentenabschläge auszu-
gleichen und einen vorzeitigen Eintritt besser abzusichern. 

Attraktivität für Unternehmer erhöht: Der bisher anfallende 
gesonderte Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung 
für Beschäftigte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und 
somit versicherungsfrei sind, entfällt für 5 Jahre. Darüber hi-
naus entfällt bei einer Weiterbildungsförderung in Betrieben 
mit weniger als 10 Beschäftigten das Erfordernis einer Kofi -
nanzierung der Weiterbildungskosten durch den Arbeitgeber, 
um den Anreiz für die berufl iche Weiterbildung in Kleinstun-
ternehmen zu erhöhen.

6. Steuerumgehungsbekämpfungs gesetz 
– Neuregelungen auch bei der Steuer-
klassenwahl und dem Kindergeld

Am 2.6.2017 passierte das sogenannte Steuerumgehungsbe-
kämpfungsgesetz (StUmgBG) den Bundesrat. Es enthält eine 
Vielzahl an steuerlichen Anpassungen und Änderungen quer 
durch die Steuergesetze.

Vorrangiges Ziel des Gesetzes ist es, die Möglichkeiten einer 
Steuerumgehung mittels sog. „Briefkastenfi rmen“ zu erschwe-
ren. Durch erhöhte Transparenz, verbunden mit erweiterten 
Mitwirkungspfl ichten sowohl durch die Steuerpfl ichtigen als 
auch durch Dritte (Banken), sowie neuer Ermittlungsbefug-
nisse der Finanzbehörden sollen Domizilgesellschaften künftig 
wirksamer erkannt werden können. Damit steigt das Entde-
ckungsrisiko und erhöht dadurch auch die präventive Wirkung.

Zu den wichtigsten vorgesehenen Maßnahmen zählen:
 » Das sog. steuerliche Bankgeheimnis wird aufgehoben. 
 » Sammelauskunftsersuchen durch die Finanzbehörden 

werden klarer defi niert. Ermittlungen „ins Blaue hinein“ 
bleiben aber weiterhin unzulässig.

 » Das Kontenabrufverfahren für Besteuerungszwecke wird 
auf die Erhebung von Rückforderungsansprüchen für 
bundesgesetzlich geregelte Steuererstattungen und Steu-
ervergütungen (z. B. Kindergeld) ausgeweitet. Künftig 
können auch Fälle ermittelt werden, in denen ein inländi-
scher Steuerpfl ichtiger Verfügungsberechtigter oder wirt-
schaftlich Berechtigter eines Kontos oder Depots einer 

natürlichen Person, Personengesellschaft, Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit Wohnsitz, 
gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz, Hauptniederlassung oder 
Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbereichs der Ab-
gabenordnung ist. 

 » Das Bundeszentralamt für Steuern kann auf sämtliche in 
der Kontenabruf-Datei enthaltene Daten zugreifen. 

 » Die Aufbewahrungsfrist für Kontenabrufdaten bei Kredit-
instituten nach einer Kontenaufl ösung wird auf 10 Jahre 
verlängert.

 » Die Anzeigepfl icht für den Erwerb von qualifi zierten Be-
teiligungen an ausländischen Gesellschaften wird ver-
einheitlicht und gilt insbesondere für unmittelbare und 
mittelbare Beteiligungen gleichermaßen – bereits ab einer 
10 %igen Beteiligung. 

 » Künftig müssen auch Geschäftsbeziehungen zu Personen-
gesellschaften, Körperschaften, Personenvereinigungen 
oder Vermögensmassen in Drittstaaten (Drittstaat-Gesell-
schaft), auf die unmittelbar oder mittelbar beherrschender 
Einfl uss besteht, angezeigt werden. Pfl ichtverletzungen 
können mit Bußgeldern bis zu 25.000 € belegt werden.

 » Steuerpfl ichtige, die allein oder zusammen mit nahe-
stehenden Personen unmittelbar oder mittelbar einen 
beherrschenden oder bestimmenden Einfl uss auf gesell-
schaftsrechtliche, fi nanzielle oder geschäftliche Angele-
genheiten einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben können, 
müssen Unterlagen 6 Jahre lang aufbewahren und Außen-
prüfungen ohne Begründung zulassen.

 » In Zukunft werden Banken umfangreicher in Anspruch 
genommen. Im Rahmen der Legitimationsprüfung müs-
sen Kreditinstitute auch das steuerliche Identifi kations-
merkmal des Kontoinhabers und das jedes anderen Ver-
fügungsberechtigten bzw. jedes anderen wirtschaftlich 
Berechtigten erheben und aufzeichnen und die Identifi ka-
tionsnummer kontinuierlich aktualisieren. Ausgenommen 
sind Konsumentenkredite bis max. 12.000 €.

 » Im Falle einer Steuerhinterziehung verlängert sich die 
Zahlungsverjährungsfrist von 5 auf 10 Jahre. 

 » Die fortgesetzte Steuerhinterziehung durch verdeckte 
Geschäftsbeziehungen zu einer beherrschten Drittstaat-
Gesellschaft wurde in den Katalog der besonders schwe-
ren Fälle einer Steuerhinterziehung aufgenommen; eine 
strafbefreiende Selbstanzeige hierzu wird ausgeschlossen. 

Mit dem Gesetz sind neben den Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Steuerumgehung noch weitere Änderungen beschlossen 
worden, die nichts mit Steuerumgehung zu tun haben. So 
wurde überraschend noch eine Änderung zum Kindergeld 
eingefügt, mit der ein Kindergeldantrag nur noch für 6 Mo-
nate rückwirkend gestellt werden kann. Neu aufgenommen 
wurde auch eine Datenübermittlung durch das Bundeszent-
ralamt für Steuern an die Familienkasse. Des Weiteren erfolgt 
künftig die Einstufung beider Ehegatten nach der Heirat 
automatisch in Steuerklasse IV. Dies gilt auch, wenn nur 
einer der beiden ein Gehalt bezieht.

Ein Steuerbescheid kann in Zukunft zugunsten des Steuer-
pfl ichtigen aufgehoben oder geändert werden, wenn die über-
mittelten Daten zu seinen Ungunsten unrichtig sind. Das gilt 
jedoch nur, wenn diese Daten rechtserheblich sind.

Inkrafttreten: Das Gesetz trat am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft. Die Änderungen zum Kindergeld und der steuerli-
chen Eingruppierung von Ehegatten hingegen treten erst am 
1.1.2018 in Kraft.
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Für alle Steuerpfl ichtigen

7. Steu er er mä ßi gung für haus halts na he 
Dienst leis tun gen und Hand wer ker leis-
tun gen erweitert

Steuerpfl ichtige können für die Inanspruchnahme von haus-
haltsnahen Beschäftigungsverhältnissen und Dienstleistungen 
sowie Handwerkerleistungen steuerliche Vergünstigungen in 
Anspruch nehmen. Dazu gehören:

Kosten für:
Gesamt-
ansatz

maximal

Ersparnis
maximal

Haushaltsnahe Minijobs mit 
Haushaltsscheckverfahren 
(20 % von höchstens)

2.550 € 510 €

Sozialversicherungspfl ichtige 
Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistun-
gen, Pfl ege- und Betreuungs-
leistungen, mit einer Hilfe 
im Haushalt vergleichbare 
Aufwendungen bei Unter-
bringung im Heim (20 % von 
höchstens) 

20.000 € 4.000 €

Handwerkerleistungen (20 % 
der Arbeitsleistung von 
höchstens) 

6.000 € 1.200 €

Gesamt: 28.550 € 5.710 €

Das Bundesfi nanzministerium erweitert in sein Anwendungs-
schreiben vom 9.11.2016 zur Steuerermäßigung bei Aufwen-
dungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für 
die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen die 
Möglichkeiten der steuerlichen Anerkennung solcher Leistun-
gen. Insbesondere werden zwischenzeitlich ergangene Ent-
scheidungen des Bundesfi nanzhofs aufgegriffen und entspre-
chend berücksichtigt. Hier das Wesentliche: 

 » Der Begriff „im Haushalt“ kann künftig auch das angren-
zende Grundstück umfassen, sofern die haushaltsnahe 
Dienstleistung oder die Handwerkerleistung dem eigenen 
Grundstück dienen. Somit können z. B. Lohnkosten für 
den Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen vor dem 
eigenen Grundstück berücksichtigt werden.

 » Hausanschlusskosten an die Ver- und Entsorgungsnetze 
können unter weiteren Vo raussetzungen im Rahmen der 
Steuerermäßigung ebenso begünstigt sein. 

 » Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion einer Anlage 
stellt ebenso eine Handwerkerleistung – wie die Besei-
tigung eines bereits eingetretenen Schadens oder Maß-
nahmen zur vorbeugenden Schadensabwehr – dar. Somit 
können künftig – in allen offenen Fällen – z. B. die Dicht-
heitsprüfungen von Abwasserleitungen, Kontrollmaß-
nahmen des TÜVs bei Fahrstühlen oder auch die Kontrolle 
von Blitzschutzanlagen begünstigt sein.

 » Für ein mit der Betreuungspauschale abgegoltenes Not-
rufsystem, das innerhalb einer Wohnung im Rahmen 
des „Betreuten Wohnens“ Hilfeleistung rund um die Uhr 
sicherstellt, kann ebenfalls die Steuerermäßigung in An-
spruch genommen werden.

 » Auch Tierfreunde, die ihr Haustier zu Hause versorgen und 
betreuen lassen, werden in Zukunft von dem Steuervorteil 
profi tieren, da Tätigkeiten wie das Füttern, die Fellpfl ege, 
das Ausführen und die sonstige Beschäftigung des Tie-
res als haushaltsnahe Dienstleistungen anerkannt werden 
können.

Der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Michael Meister äu-
ßerte sich zu mehreren Anfragen betreffend der Aufwendun-
gen für haushaltsnahe Dienstleistungen wie folgt:

Die steuerliche Begünstigung der Aufwendungen für einen 
Schlüsseldienst zur Öffnung der Wohnungstür hängt von der 
im konkreten Einzelfall erbrachten Leistung ab. Der Begriff „im 
Haushalt“ ist hierbei räumlich-funktional auszulegen. Demzu-
folge wird der räumliche Bereich, in dem sich der Haushalt 
entfaltet, regelmäßig durch die Grundstücksgrenzen abge-
steckt. Ausnahmsweise können auch Leistungen begünstigt 
sein, die jenseits dieser Grenzen auf fremdem Grund erbracht 
werden. Es muss sich dabei allerdings um Leistungen handeln, 
die in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum Haus-
halt durchgeführt werden und diesem dienen. 

Sobald die Arbeiten des Handwerkers nicht in einem räumli-
chen Zusammenhang zum Haushalt stehen, wie z. B. bei Vor-
arbeiten in der Werkstatt, scheidet eine Begünstigung grund-
sätzlich aus.

Die Aufwendungen für private Glasfaseranschlüsse können 
im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleistungen als „Hand-
werkerleistungen“ steuerlich geltend gemacht werden. 

Neben der steuerlichen Förderung für Privathaushalte werden 
Hausanschlüsse an Versorgungsnetze auch bei vermieteten 
Grundstücken steuerlich berücksichtigt. Die Kosten sind ent-
weder als (nachträgliche) Herstellungskosten des Gebäudes 
(im Wege der Abschreibung) bei erstmaliger Verlegung oder 
als sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand bei Ersatz vor-
handener Anschlüsse als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung steuerlich abziehbar. 

Auch Aufwendungen für die Reparatur von Elektrogeräten 
im Haushalt des Steuerpfl ichtigen sind steuerlich als „Hand-
werkerleistungen“ berücksichtigungsfähig, soweit die Geräte 
in der Hausratversicherung mitversichert werden können.

Eine allgemeine Anspruchsvoraussetzung für die Gewährung 
der Steuerermäßigung stellt die Leistungserbringung im Haus-
halt des Steuerpfl ichtigen dar. Unter einem Haushalt ist die 
Wirtschaftsführung mehrerer zusammenlebender Personen 
oder einer einzelnen Person in einer Wohnung oder in einem 
Haus einschließlich des dazugehörenden Grund und Bodens 
zu verstehen.

8. Steuern sparen mit der „Haushaltshilfe“

Der Gesetzgeber fördert Privathaushalte, die haushaltsna-
he Dienstleistungen von Minijobbern verrichten lassen, auf 
besondere Art und Weise. Das Finanzamt erkennt 20 % der 
gesamten Aufwendungen, maximal jedoch 510 € im Jahr, als 
Minderungsbetrag bei der Steuerschuld an. Anders als bei 
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Werbungskosten oder Sonderausgaben, deren Anerkennung 
lediglich das steuerpfl ichtige Einkommen reduziert, vermin-
dert der Absetzungsbetrag für Minijobs in Privathaushalten 
die Einkommensteuer unmittelbar. Die von den Privathaushal-
ten an die Minijob-Zentrale abzuführenden Abgaben betragen 
14,8 %. Durch die Absetzbarkeit von 20 % der Arbeitgeberauf-
wendungen für den Minijobber kann sich bei der Steuererklä-
rung hier ein echtes Plus ergeben.

Beispiel: Zum 1.1.2017 stellte ein Ehepaar eine Haushaltshil-
fe, z. B. eine Putzfrau, ein. Die Haushaltshilfe ist gesetzlich 
krankenversichert und unterliegt im Minijob nicht der Ren-
tenversicherungspfl icht. Das Ehepaar zahlt der Haushaltshilfe 
eine Vergütung von 180 € im Monat. Die Steuerschuld des 
Ehepaares für das Jahr 2017 beträgt 8.500 €.

An die Minijob-Zentrale zu zahlen: (12 Monate x 180 € = 
2.160 x 14,8 % =) 319,68 € 
Absetzungsbetrag: (2.160 € Lohn + 319,68 € Abgaben = 
2.479,68 € x 20 % =) 495,94 €

Durch die Berücksichtigung des Absetzungsbetrags vermindert 
sich die Einkommensteuerschuld nachträglich um 495,94 € 
auf 8.004,06 €. Die Steuerersparnis übersteigt den Betrag, den 
das Ehepaar für die Haushaltshilfe an die Minijob-Zentrale ab-
zuführen hat, um (495,94 € – 319,68 € =) 176,26 € im Jahr.

Vorteil Unfallversicherungsschutz: Angemeldete Haushalts-
hilfen sind gesetzlich bei den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 
auf allen damit zusammenhängenden Wegen und auf dem di-
rekten Weg von ihrer Wohnung zur Arbeit und zurück unfall-
versichert. Wird die Haushaltshilfe „nicht legal“ beschäftigt, 
kann der Unfallversicherungsträger den Privathaushalt für die 
entstandenen Unfallkosten in die Haftung nehmen.

9. Kein Sonderausgabenab zug für selbst 
getragene Krankheitskosten

Krankheitskosten, die ein Steuerpfl ichtiger selbst trägt, sind 
nicht als Sonderausgaben abziehbar, wenn er mit seiner pri-
vaten Krankenversicherung einen entsprechenden Selbstbe-
halt vereinbart. Das entschied der Bundesfi nanzhof (BFH) mit 
Urteil vom 1.6.2016.

In der Praxis wird häufi g ein Krankenversicherungsschutz 
vereinbart, für den aufgrund entsprechender Selbstbehalte 
geringere Versicherungsbeiträge zu zahlen sind. Im vom BFH 
entschiedenen Fall versuchte ein Steuerpfl ichtiger daher, die 
von ihm getragenen krankheitsbedingten Aufwendungen als 
Sonderausgaben anzusetzen.

Nach Auffassung des BFH stellt die Selbstbeteiligung keine 
Gegenleistung für die Erlangung des Versicherungsschutzes 
dar. Die selbst getragenen Krankheitskosten können als au-
ßergewöhnliche Belastungen steuerlich angesetzt werden. 
Da im Praxisfall aber die Aufwendungen die zumutbare Ei-
genbelastung wegen der Höhe der Einkünfte des Steuerpfl ich-
tigen nicht überschritten hätten, kommt ein Abzug nicht in 
Betracht.

10. Außergewöhnliche Belastungen 
steuerlich besser ansetzbar

Der steuerliche Abzug außergewöhnlicher Belastungen ist nur 
möglich, wenn der Steuerpfl ichtige mit überdurchschnittlich 

hohen Aufwendungen (z. B. Krankheitskosten) belastet ist. Die 
„zumutbare Belastung“ wird in 3 Stufen (Stufe 1 bis 15.340 €, 
Stufe 2 bis 51.130 €, Stufe 3 über 51.130 € Gesamtbetrag 
der Einkünfte) nach einem bestimmten Prozentsatz (abhängig 
von Familienstand und Kinderzahl) bemessen (1 bis 7 %). Der 
Prozentsatz beträgt z. B. bei zusammenveranlagten Ehegatten 
mit einem oder zwei Kindern 2 % (Stufe 1), 3 % (Stufe 2) und 
4 % (Stufe 3).

Nach einem Urteil des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 19.1.2017 
wird jetzt nur noch der Teil des Gesamtbetrags der Einkünf-
te, der den im Gesetz genannten „Stufengrenzbetrag“ über-
steigt, mit dem jeweils höheren Prozentsatz belastet. Da-
nach erfasst z. B. der Prozentsatz für Stufe 3 nur den 51.130 € 
übersteigenden Teilbetrag der Einkünfte. 

Bislang gingen demgegenüber Finanzverwaltung und Recht-
sprechung davon aus, dass sich die Höhe der zumutbaren 
Belastung einheitlich nach dem höheren Prozentsatz richtet, 
sobald der Gesamtbetrag der Einkünfte eine der genannten 
Grenzen überschreitet. Danach war der höhere Prozentsatz 
auf den Gesamtbetrag aller Einkünfte anzuwenden.

Maßgebend für die Entscheidung des BFH waren insbeson-
dere der Wortlaut der Vorschrift, der für die Frage der An-
wendung eines bestimmten Prozentsatzes gerade nicht auf 
den „gesamten Gesamtbetrag der Einkünfte“ abstellt, sowie 
die Vermeidung von Härten, die bei der Berechnung durch die 
Finanzverwaltung entstehen konnten, wenn eine vorgesehene 
Stufe nur geringfügig überschritten wurde.

Das Urteil des BFH ist nicht auf die Geltendmachung von 
Krankheitskosten beschränkt. Die Entscheidung hat weitrei-
chende Bedeutung, da Steuerpfl ichtige nun in der Regel früher 
und in größerem Umfang durch ihnen entstandene außerge-
wöhnliche Belastungen steuerlich entlastet werden.

Anmerkung: In einer Pressemitteilung vom 1.6.2017 teilte das 
Bundesfi nanzministerium mit, dass es die geänderte Berech-
nungsweise schon im Rahmen der automatisierten Erstellung 
der Einkommensteuerbescheide berücksichtigen will. Sollte 
die geänderte Berechnungsweise noch nicht berücksichtigt 
worden sein, empfi ehlt sich ggf. das Einlegen eines Einspruchs 
bzw. Änderungsantrags!

11. Übernahme von Kfz-Kosten durch 
den Arbeitnehmer

Die Überlassung eines betrieblichen Pkw durch den Arbeitge-
ber an den Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung führt zu 
einer Bereicherung des Arbeitnehmers und damit zum Zufl uss 
von Arbeitslohn. Steht der Vorteil dem Grunde nach fest, ist 
dieser entweder nach der 1-%-Regelung oder nach der Fahr-
tenbuchmethode zu bewerten und zu versteuern.

Leistet der Arbeitnehmer für die private Nutzung eines Dienst-
wagens ein Nutzungsentgelt an den Arbeitgeber, mindert dies 
den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlas-
sung. Ebenso ist es, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen der 
privaten Nutzung einzelne (individuelle) Kosten (z. B. Kraft-
stoffkosten) des betrieblichen Pkw trägt. 

Der Umstand, dass der geldwerte Vorteil aus der Kfz-Über-
lassung nach der 1-%-Regelung ermittelt worden ist, steht 
dem nach einem Urteil des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 
30.11.2016 nicht mehr entgegen. Der BFH war bislang davon 
ausgegangen, dass vom Arbeitnehmer selbst getragene Kfz-
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Kosten nicht steuerlich berücksichtigt werden können, wenn 
der Nutzungsvorteil pauschal nach der 1-%-Regelung (anstel-
le der sog. Fahrtenbuchmethode) bemessen wird.

Der Wert des geldwerten Vorteils aus der Dienstwagenüber-
lassung kann jedoch durch Zuzahlungen des Arbeitnehmers 
lediglich bis zu einem Betrag von 0 € gemindert werden. Ein 
geldwerter „Nachteil“ kann aus der Überlassung eines Dienst-
wagens zur Privatnutzung nicht entstehen, und zwar auch 
dann nicht, wenn die Eigenleistungen des Arbeitnehmers den 
Wert der privaten Dienstwagennutzung und der Nutzung des 
Fahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
übersteigen. 

Ein verbleibender „Restbetrag“ bleibt ohne steuerliche Auswir-
kungen und kann auch nicht als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus nicht selbstständiger Arbeit abgezogen werden.

Anmerkung: Eine Korrektur ist im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung durch den Arbeitnehmer selbst möglich.

12. Neues zum häuslichen Arbeitszimmer

1. Kein doppelter Abzug für die Nutzung von zwei 
Arbeitszimmern in verschiedenen Orten

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind i. d. R. 
steuerlich nicht abziehbar. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn 
für die betriebliche oder berufl iche Tätigkeit kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall wird die Höhe 
der abziehbaren Aufwendungen auf 1.250 € im Jahr begrenzt. 
Die Beschränkung der Höhe nach gilt nicht, wenn das Arbeits-
zimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und be-
rufl ichen Betätigung bildet. 

In seiner Entscheidung vom 9.5.2017 stellt der BFH klar, dass 
der personenbezogene Höchstbetrag für den Abzug von Auf-
wendungen eines Steuerpfl ichtigen auch bei der Nutzung von 
mehreren häuslichen Arbeitszimmern in verschiedenen Haus-
halten auf 1.250 € begrenzt ist. 

2. Wenn mehrere Steuerpfl ichtige ein 
häusliches Arbeitszimmer nutzen

Bislang ist der Bundesfi nanzhof (BFH) von einem objektbezo-
genen Abzug der Aufwendungen ausgegangen. Diese waren 
hiernach unabhängig von der Zahl der nutzenden Personen 
auf insgesamt 1.250 € im Jahr begrenzt.

In zwei Entscheidungen vom 15.12.2016 macht der BFH nun-
mehr eine Kehrtwende zugunsten der Steuerpfl ichtigen, die 
mit weiteren Personen ein häusliches Arbeitszimmer nutzen. 
Nach diesen Entscheidungen ist die Höchstbetragsgrenze von 
1.250 € im Jahr personenbezogen anzuwenden, sodass jeder 
von ihnen seine Aufwendungen hierfür bis zu dieser Obergren-
ze einkünftemindernd geltend machen kann. 

Im ersten Fall stellte der BFH fest, dass der auf den Höchst-
betrag von 1.250 € begrenzte Abzug der Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer jedem Steuerpfl ichtigen zu ge-
währen ist, dem für seine betriebliche oder berufl iche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wenn er in dem 
Arbeitszimmer über einen Arbeitsplatz verfügt und die geltend 
gemachten Aufwendungen getragen hat. Zudem stellt er klar, 
dass die Kosten bei Ehegatten jedem Ehepartner grundsätzlich 
zur Hälfte zuzuordnen sind, wenn sie bei hälftigem Miteigen-
tum ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam nutzen. 

Im zweiten Fall betont der BFH darüber hinaus, dass für den 
Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
feststehen muss, dass dort überhaupt eine berufl iche oder 
betriebliche Tätigkeit entfaltet wird. Außerdem muss der Um-
fang dieser Tätigkeit es glaubhaft erscheinen lassen, dass der 
Steuerpfl ichtige hierfür ein häusliches Arbeitszimmer vorhält. 

3. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
bei mehreren Einkunftsarten

Nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 
25.4.2017 ist der Höchstbetrag  bei der Nutzung eines Ar-
beitszimmers im Rahmen mehrerer Einkunftsarten – im ent-
schiedenen Fall aus nicht selbstständiger und selbstständiger 
Tätigkeit – nicht nach den zeitlichen Nutzungsanteilen in Teil-
höchstbeträge aufzuteilen. Er kann durch die abzugsfähigen 
Aufwendungen in voller Höhe ausgeschöpft werden.

Beispiel: Ein Steuerpfl ichtiger nutzt ein häusliches Arbeits-
zimmer zu 50 % für nicht selbstständige Tätigkeiten als 
Zweitarbeitsplatz und zu 50 % für selbstständige Tätigkeiten. 
Für die nicht selbstständige Tätigkeit hat er einen Arbeitsplatz 
beim Arbeitgeber, die Kosten hierfür sind daher nicht abzugs-
fähig. Die Aufwendungen für das Arbeitszimmer liegen bei 
1.250 € im Jahr. 

Der BFH vertritt hier die Auffassung, dass eine Aufteilung des 
Höchstbetrags in Höhe von 1.250 € unter Bildung von Teil-
höchstbeträgen für die verschiedenen Einkunftsarten (50 % 
selbstständig und 50 % nicht selbstständig) nicht vorzuneh-
men ist. Der Steuerpfl ichtige kann abzugsfähige und auf ver-
schiedene Einkunftsarten entfallende Aufwendungen insge-
samt bis zum Höchstbetrag von 1.250 € abziehen.

4. Anerkennung des häuslichen Arbeitszimmers 
eines Selbstständigen

In seiner Entscheidung vom 22.2.2017 stellt der Bundesfi -
nanzhof (BFH) klar, dass bei einem Selbstständigen nicht jeder 
Schreibtischarbeitsplatz in seinen Betriebsräumen zwangsläu-
fi g einen solchen zumutbaren „anderen Arbeitsplatz“ darstellt. 
Soweit die Nutzung des Arbeitsplatzes in einer Weise einge-
schränkt ist, dass der Steuerpfl ichtige in seinem häuslichen 
Arbeitszimmer einen nicht unerheblichen Teil seiner beruf-
lichen oder betrieblichen Tätigkeit verrichten muss, kommt 
das Abzugsverbot nicht zum Tragen. 

Auch der selbstständig Tätige kann auf ein (zusätzliches) häus-
liches Arbeitszimmer angewiesen sein. Inwieweit dies der Fall 
ist, ergibt sich aus dem jeweiligem Sachverhalt. Anhaltspunkte 
können sich sowohl aus der Beschaffenheit des Arbeitsplatzes 
(Größe, Lage, Ausstattung) als auch aus den Rahmenbedin-
gungen seiner Nutzung (Umfang der Nutzungsmöglichkeit, 
Zugang zum Gebäude, zumutbare Möglichkeit der Einrichtung 
eines außerhäuslichen Arbeitszimmers) ergeben.

5. Arbeitszimmer mit Büromöbeln und Küchenzeile 
steuerlich nicht anzuerkennen

In einem vom Bundesfi nanzhof am 8.9.2016 entschiedenen 
Fall nutzte ein Steuerpfl ichtiger einen Teil der Wohnung mit 
offenem Wohn- und Küchenbereich auch als „Arbeitszimmer“. 
Dafür setzte er in seiner  Gewinnermittlung die anteilige Miete 
und Nebenkosten für den von ihm als Büro genutzten Bereich 
als Betriebsausgaben zum Abzug an. Das Finanzamt und dem 
folgend das Finanzgericht erkannten diese Aufwendungen 
nicht als Betriebsausgaben an. Dem folgte auch der Bundes-
fi nanzhof.
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Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre eingebunde-
nen Raum, der sowohl zur Erzielung von Einnahmen als auch 
zu privaten Wohnzwecken eingerichtet ist und entsprechend 
genutzt wird, können nach der Entscheidung weder insgesamt 
noch anteilig als Betriebsausgaben berücksichtigt werden. 

13. Kein „Spekulationsgewinn“ bei selbst 
genutzten Ferienhäusern und Zweit-
wohnungen

Zu den steuerpfl ichtigen Einkünften gehören auch Einkünfte 
aus privaten Veräußerungsgeschäften – sog. „Spekulationsge-
schäften“. Dazu zählen u. a. Veräußerungen von Grundstücken, 
bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. 

Werden die Grundstücke im Zeitraum zwischen Anschaffung 
oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eige-
nen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und in den 
beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt, unterfallen sie nicht der Steuerpfl icht.

Nach Auffassung des Bundesfi nanzhofs in seiner Entschei-
dung vom 27.6.2017 wird ein Gebäude auch dann zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt, wenn es der Steuerpfl ichtige nur zeit-
weilig bewohnt, sofern es ihm in der übrigen Zeit als Wohnung 
zur Verfügung steht.  Danach setzt die Nutzung zu „eigenen 
Wohnzwecken“ weder die Nutzung als Hauptwohnung voraus 
noch muss sich dort der Schwerpunkt der persönlichen und 
familiären Lebensverhältnisse befi nden. 

Anmerkung: Ein Steuerpfl ichtiger kann deshalb mehrere Ge-
bäude gleichzeitig zu eigenen Wohnzwecken nutzen. Erfasst 
sind daher auch Zweitwohnungen, nicht zur Vermietung be-
stimmte Ferienwohnungen und Wohnungen, die im Rahmen 
einer doppelten Haushaltsführung genutzt werden. Nach die-
ser Entscheidung sind nicht dauernd bewohnte Zweitwohnun-
gen und ausschließlich eigengenutzte Ferienwohnungen nicht 
von der steuerlichen Begünstigung ausgenommen. Die Reakti-
on der Finanzverwaltung zu dem Urteil steht jedoch noch aus.

14. Aufwendungen für die Erneuerung 
einer Einbauküche bei Vermietung

Der Bundesfi nanzhof hatte in der Vergangenheit die Auffas-
sung vertreten, dass die in einer Einbauküche verbaute Spüle 
als Gebäudebestandteil anzusehen ist und dass dies auch für 
den Küchenherd gilt. Danach waren Aufwendungen für die Er-
neuerung dieser Gegenstände als Erhaltungsaufwand bei Ver-
mietung und Verpachtung steuerlich sofort abziehbar.

Nunmehr macht er in seiner Entscheidung vom 3.8.2016 eine 
Kehrtwende und geht davon aus, dass Spüle und Kochherd 
keine unselbstständigen Gebäudebestandteile mehr sind. Er 
begründet dies mit der geänderten Ausstattungspraxis. Da-
nach sind die einzelnen Elemente einer Einbauküche ein ei-
genständiges und zudem einheitliches Wirtschaftsgut mit 
einer Nutzungsdauer von 10 Jahren. 

Die Aufwendungen für die komplette Erneuerung einer Ein-
bauküche (Spüle, Herd, Einbaumöbel und Elektrogeräte) in 
einer vermieteten Immobilie sind daher nicht sofort als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung abziehbar, sondern nur im Wege der Abschreibung (über 
10 Jahre) steuerlich zu berücksichtigen.

Anmerkung: Das Bundesfi nanzministerium teilt mit Schreiben 
vom 16.5.2017 dazu mit, dass es die Grundsätze des Urteils  
in allen offenen Fällen anwenden will. Bei Erstveranlagun-
gen bis einschließlich des Veranlagungszeitraums 2016 will 
es jedoch nicht beanstanden, wenn auf Antrag des Steu-
erpfl ichtigen die bisherige Rechtsprechung für die Erneu-
erung einer Einbauküche zugrunde gelegt wird, wonach die 
Spüle und der Herd als wesentliche Bestandteile des Gebäudes 
behandelt wurde und deren Erneuerung/Austausch zu sofort 
abzugsfähigem Erhaltungsaufwand führte.

15. Einkünfteerzielungsabsicht 
bei Ferienwohnungen

Erneut musste sich der Bundesfi nanzhof in seinem Beschluss 
vom 9.3.2017 mit der Einkünfteerzielungsabsicht und der da-
mit verbundenen Geltendmachung von Werbungskosten bei 
Ferienwohnungen auseinandersetzen. 

Dazu stellt er noch einmal klar, dass bei einer „Ferienwoh-
nung“ grundsätzlich und typisierend von der Absicht des Steu-
erpfl ichtigen auszugehen ist, einen Einnahmenüberschuss zu 
erwirtschaften, wenn sie ausschließlich an Feriengäste ver-
mietet und in der übrigen Zeit hierfür bereitgehalten wird. 
Entsprechend sind die erforderlichen Aufwendungen als Wer-
bungskosten anzuerkennen.

Weitere Voraussetzung ist, dass das Vermieten die ortsübliche 
Vermietungszeit von Ferienwohnungen – abgesehen von Ver-
mietungshindernissen – nicht erheblich (d. h. um mindestens 
25 %) unterschreitet.

Liegen die genannten Voraussetzungen bei einer Ferienimmo-
bilie nicht vor, z. B. weil sich der Eigentümer die Selbstnutzung 
der Ferienwohnung vorbehält, ist die Vermietung mit einer auf 
Dauer ausgerichteten Vermietungstätigkeit nicht vergleichbar. 
Entsprechend muss die Einkünfteerzielungsabsicht dann 
durch eine Prognose überprüft werden.

16. Unterhaltspfl icht steht Pfl egefreibetrag 
bei der Erbschaftsteuer nicht entgegen

Eine gesetzliche Unterhaltspfl icht zwischen Personen, die in 
gerader Linie miteinander verwandt sind, steht der Gewährung 
des erbschaftsteuerlichen Pfl egefreibetrags nicht entgegen. 
Das hat der Bundesfi nanzhofs (BFH) mit seiner Entscheidung 
vom 10.5.2017 festgelegt. Hat ein Kind einen pfl egebedürfti-
gen Elternteil zu Lebzeiten gepfl egt, ist es demnach berech-
tigt, nach dem Ableben des Elternteils bei der Erbschaftsteuer 
den sog. Pfl egefreibetrag in Anspruch zu nehmen. 

Da Pfl egeleistungen üblicherweise innerhalb der Familie, ins-
besondere zwischen Kindern und Eltern erbracht werden, liefe 
die Freibetragsregelung bei Ausschluss dieses Personenkreises 
nahezu leer.

Anmerkung: Die Finanzverwaltung hat den Freibetrag nicht 
gewährt, wenn der Erbe dem Erblasser gegenüber gesetzlich 
zur Pfl ege oder zum Unterhalt verpfl ichtet war. Der Entschei-
dung des BFH kommt im Erbfall wie auch bei Schenkungen 
große Praxisrelevanz zu. Von besonderer Bedeutung ist dabei, 
dass der Erbe den Pfl egefreibetrag nach dem Urteil auch dann 
in Anspruch nehmen kann, wenn der Erblasser zwar pfl egebe-
dürftig, aber z. B. aufgrund eigenen Vermögens im Einzelfall 
nicht unterhaltsberechtigt war.
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17. Steuerliche Voraussetzungen 
bei elektronischen Kassen

Beim Einsatz von Registrier- oder PC-Kassensystemen muss 
der Steuerpfl ichtige für eine sachgerechte und insbesondere 
die Vollständigkeit und Unveränderbarkeit gewährleisten-
de Struktur und Organisation seiner Aufzeichnungen sor-
gen. Er ist für die Einhaltung der Ordnungsmäßigkeitsvo-
raussetzungen selbst verantwortlich. Eine Verpfl ichtung zum 
Einsatz elek tronischer Kassen besteht nicht. 

Wird eine elektronische Kasse geführt, müssen – spätestens 
seit dem 1.1.2017 – alle Einzeldaten, die durch die Nutzung 
der Kasse entstehen, während der Aufbewahrungsfrist von 
10 Jahren – jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und 
maschinell auswertbar – aufbewahrt werden.

Zudem müssen alle zum Verständnis der Einzeldaten erfor-
derlichen Organisationsunterlagen (z. B. Handbücher, Bedie-
nungs- und Programmieranleitung) vorgehalten werden. Die 
Finanzverwaltung verlangt, dass digitale Daten (wie die Kas-
seneinzeldaten) auf einem maschinell verwertbaren Datenträ-
ger (z. B. CD, DVD, USB-Stick) zur Verfügung gestellt werden. 
Der Grundsatz der Unveränderbarkeit gilt für sämtliche digi-
tale Daten und damit auch für Daten elektronischer Kassen. 

Bitte beachten Sie! Ältere Kassensysteme (z. B. elektronische 
Registrierkassen mit Papier- oder elektronischem Journal 
ohne Möglichkeit zur Einzeldatenspeicherung) erfüllen die 
oben genannten Vorgaben nicht und dürfen damit nicht mehr 
eingesetzt werden. Organisationsunterlagen und Daten der 
„Alt-Kassen“ sind weiterhin für steuerliche Zwecke während 
der Dauer der Aufbewahrungsfrist vorzuhalten. Grundsätzlich 
wird empfohlen, neben dem Vorgenannten auch die „Alt-Kas-
se“ weiterhin aufzubewahren. 

18. Kassen-Nachschau ab 1.1.2018

Aufgrund der im Rahmen von Außenprüfungen wiederholt 
festgestellten Manipulationen an Registrierkassen hat der Ge-
setzgeber mit dem „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen 
an digitalen Grundaufzeichnungen“ auch eine sog. Kassen-
Nachschau implementiert. 

Diese kann ab 1.1.2018 in den Geschäftsräumen von Steu-
erpfl ichtigen während der üblichen Geschäfts- und Arbeits-
zeiten und außerhalb einer Außenprüfung durchgeführt 
werden. Eine vorherige Ankündigung ist nicht erforderlich. 
Abweichend davon dürfen Wohnräume gegen den Willen des 
Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit betreten werden.

Die Kassen-Nachschau stellt ein besonderes Verfahren zur 
zeitnahen Prüfung des ordnungsgemäßen Einsatzes des elek-
tronischen Aufzeichnungssystems, der Ordnungsmäßigkeit der 
Kassenaufzeichnungen und der ordnungsgemäßen Übernah-
me der Kassenaufzeichnungen in die Buchführung dar. 

Die von der Nachschau betroffenen Steuerpfl ichtigen haben 
die relevanten Aufzeichnungen, Bücher und Organisationsun-

terlagen auf Verlangen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. 
Sofern die Daten in elektronischer Form vorliegen, gelten die 
bekannten Verpfl ichtungen bezüglich des Datenzugriffs bzw. 
der maschinellen Auswertung. 

Kontrolliert werden können sowohl Registrierkassen, compu-
tergestützte Kassensysteme und der ordnungsgemäße Einsatz 
des elektronischen Aufzeichnungssystems wie auch offene 
Ladenkassen. 

Bitte beachten Sie! Eine Beobachtung der Kassen und ihrer 
Handhabung in Geschäftsräumen, die der Öffentlichkeit zu-
gänglich sind, ist ohne Pfl icht zur Vorlage eines Ausweises des 
Finanzbeamten zulässig. Dies gilt z. B. auch für Testkäufe.

Im Falle von offenen Ladenkassen kann der Amtsträger zur 
Prüfung der ordnungsgemäßen Kassenaufzeichnungen einen 
sog. „Kassensturz“ verlangen sowie sich die Aufzeichnungen 
der Vortage vorlegen lassen.

Besteht ein Anlass zu Beanstandungen der Kassenaufzeich-
nungen, -buchungen oder der zertifi zierten technischen 
Sicherheitseinrichtung, kann der Amtsträger – nach schrift-
lichem Hinweis – ohne vorherige Prüfungsanordnung zur Au-
ßenprüfung übergehen. 

19. Tägliches Auszählen bei einer 
offenen Ladenkasse

Die Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung erfordert bei 
Bareinnahmen, die ähnlich einer offenen Ladenkasse erfasst 
werden, einen täglichen Kassenbericht, der auf der Grundla-
ge eines tatsächlichen Auszählens der Bareinnahmen erstellt 
worden ist. 
 
Mit Beschluss vom 16.12.2016 stellt der Bundesfi nanzhof 
(BFH) nunmehr klar, dass, so weit die in seiner Entscheidung 
vom 25.3.2015 gewählte Formulierung in der Praxis teilweise 
dahingehend „missverstanden“ wird, dass über den Kassen-
bericht hinaus ein „Zählprotokoll“ gefordert wird, in dem die 
genaue Stückzahl der vorhandenen Geldscheine und -münzen 
aufzulisten ist, die dortige Formulierung – die im Übrigen den 
Begriff „Zählprotokoll“ nicht enthält – nicht als Neuorientie-
rung der Rechtsprechung angesehen werden kann. Erforder-
lich, aber auch ausreichend ist ein Kassenbericht, der auf der 
Grundlage eines tatsächlichen Auszählens erstellt worden ist.

Anmerkung: Auch wenn der BFH nicht explizit ein „Zählpro-
tokoll“ fordert, stellt es grundsätzlich eine bessere Übersicht 
und einen Nachweis für den Geldbestand am Ende des Tages 
dar. Das empfi ehlt auch die Oberfi nanzdirektion Karlsruhe in 
ihrem Schreiben vom 26.10.2016.

20. Kontierungsvermerk auf 
elektronischen Rechnungen

In der Praxis werden zunehmend elektronische Rechnungen 
verwandt. Bei dieser Art der Rechnungsstellung liegen Origi-
nalbelege in Papierform nicht mehr vor. Die Rechnung geht 

Für Gewerbetreibende/Freiberufl er
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elektronisch ein und wird ebenso erfasst. Eine Kontierung auf 
dem Beleg ist dabei nicht mehr möglich.

Der Originalzustand eines elektronischen Dokuments muss 
jedoch gemäß den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Füh-
rung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD – für Veranlagungszeiträume, die nach dem 31.12.2014 
beginnen) jederzeit prüfbar und damit lesbar gemacht werden 
können. Bearbeitungsvorgänge oder Veränderungen, wie z. B. 
das Anbringen von Buchungsvermerken müssen protokolliert 
und mit dem Dokument abgespeichert werden. Aus der Ver-
fahrensdokumentation muss ersichtlich sein, wie die elektro-
nischen Belege erfasst, empfangen, verarbeitet, ausgegeben 
und aufbewahrt werden.

Bitte beachten Sie! Zur Erfüllung der Belegfunktion sind An-
gaben zur Kontierung, zum Ordnungskriterium für die Ablage 
und zum Buchungsdatum jedoch zwingend erforderlich. Diese 
können nach einer Verfügung des Bayerischen Landesamtes 
für Steuern bei einem elektronischen Beleg durch die Verbin-
dung mit einem Datensatz, mit den genannten Angaben zur 
Kontierung oder durch eine elektronische Verknüpfung (z. B. 
eindeutiger Index, Barcode) erfolgen.

21. Aufbewahrung und Archivierung von 
elektronischen Kontoauszügen

Der elektronische Kontoauszug gewinnt als Alternative zum 
Papier-Kontoauszug immer stärker an Bedeutung. Er wird zu-
nehmend in digitaler Form von den Banken an ihre Kunden 
übermittelt. Teilweise handelt es sich um Unterlagen in Bild-
dateiformaten (z. B. Kontoauszüge im tif- oder pdf-Format), 
teilweise auch um Daten in maschinell auswertbarer Form 
(z. B. als csv-Datei). Da an elektronische Kontoauszüge keine 
höheren Anforderungen als an elektronische Rechnungen zu 
stellen sind, werden diese grundsätzlich steuerlich anerkannt.

Steuerpfl ichtige müssen dafür im Rahmen interner Kontroll-
systeme den elektronischen Kontoauszug bei Eingang
 » auf seine Richtigkeit (Echtheit der Herkunft und Unver-

sehrtheit des Inhalts) überprüfen und
 » diese Prüfung dokumentieren und protokollieren.

In elektronisch übermittelter Form eingegangene Kontoaus-
züge sind auch in dieser Form aufzubewahren. Die alleinige 
Aufbewahrung eines Papierausdrucks genügt somit nicht 
den Aufbewahrungspfl ichten!

Angesichts der rasch fortschreitenden Entwicklung werden 
von der Finanzverwaltung keine technische Vorgaben oder 
Standards zur Aufbewahrung festgelegt. Die zum Einsatz kom-
menden DV- oder Archivsysteme müssen den Anforderungen 
der Abgabenordnung und den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung insbesondere in Bezug auf Vollständigkeit, Rich-
tigkeit und Unveränderbarkeit entsprechen.

Wie alle aufzubewahrenden originär digitalen Dokumente 
unterliegen auch elektronische Kontoauszüge dem Datenzu-
griffsrecht der Finanzverwaltung. Für die Dauer der Aufbe-
wahrungspfl icht sind die Daten zu speichern, gegen Verlust 
zu sichern, maschinell auswertbar vorzuhalten und bei einer 
Außenprüfung zur Verfügung zu stellen.

Auch für Steuerpfl ichtige, die ihren Gewinn nach Einnahmen-
Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) ermitteln, sind die 
vorgenannten Grundsätze anzuwenden.

Für Steuerpfl ichtige im Privatkundenbereich – also ohne 
Buchführungs- und Aufzeichnungspfl ichten – besteht keine 
Aufbewahrungspfl icht. Als Zahlungsnachweise im Rahmen 
von Steuererklärungen werden demnach anstelle von konven-
tionellen Kontoauszügen auch ausgedruckte Online-Bankaus-
züge anerkannt.

22. Rückwirkung einer Rechnungs-
berichtigung

Der Bundesfi nanzhof übernimmt mit seiner Entscheidung vom 
20.10.2016 die Auffassung des Europäischen Gerichtshofs aus 
dessen Urteil vom 15.9.2016, wonach die Berichtigung einer 
Rechnung des Unternehmers für eine von ihm erbrachte Leis-
tung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Rechnungsausstel-
lung zurückwirkt. 

Mit dieser Entscheidung gibt er seine bisherige Rechtspre-
chung auf und richtet sich damit gleichzeitig gegen die der-
zeitige Auffassung der Finanzverwaltung.

Sie ist für Unternehmer, die trotz formaler Rechnungsmängel 
den Vorsteuerabzug aus bezogenen Leistungen in Anspruch 
nehmen, von großer Bedeutung. Sie hatten bislang bei späte-
ren Beanstandungen – z. B. nach einer Betriebsprüfung – selbst 
im Fall einer Rechnungsberichtigung Steuernachzahlungen 
für das Jahr des ursprünglich in Anspruch genommenen Vor-
steuerabzugs zu leisten. Die Steuernachzahlung war zudem im 
Rahmen der sog. Vollverzinsung mit 6 % jährlich zu verzinsen. 
Beides entfällt nunmehr.

Im entschiedenen Fall hatte eine Steuerpfl ichtige den Vor-
steuerabzug aus Rechnungen eines Rechtsanwalts in An-
spruch genommen, die nur auf einen nicht näher bezeichneten 
„Beratervertrag“ Bezug nahmen. Weitere Rechnungen hatte 
ihr eine Unternehmensberatung ohne weitere Erläuterung 
für „allgemeine wirtschaftliche Beratung“ und „zusätzliche 
betriebswirtschaftliche Beratung“ erteilt. Das Finanzamt ging 
davon aus, dass die Rechnungen keine „ordnungsgemäße Leis-
tungsbeschreibung“ enthielten. 

Anmerkung: Damit der Rechnungsberichtigung Rückwirkung 
zukommt, muss das Ausgangsdokument allerdings über be-
stimmte Mindestangaben verfügen (die im entschiedenen Fall 
vorlagen). Die Berichtigung kann bis zum Schluss der letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht erfolgen. 

23. Abschreibung des Nichteigen tümer-
Ehegatten bei betrieblicher Nutzung 
des Ehegattengrundstücks

Entscheidend für die Berechtigung zum Abzug von Anschaf-
fungskosten durch Abschreibung (AfA) als Betriebsausga-
ben ist nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs vom 
21.2.2017 nicht das Eigentum am Wirtschaftsgut, für das die 
AfA als Aufwand berücksichtigt werden soll, sondern dass der 
Steuerpfl ichtige die Aufwendungen im eigenen betrieblichen 
Interesse selbst trägt. 

Der Abzug der vom Steuerpfl ichtigen zur Einkunftserzielung 
getätigten Aufwendungen kann auch dann vorgenommen 
werden, wenn und soweit diese Aufwendungen auf in frem-
dem Eigentum stehende Wirtschaftsgüter erbracht werden. In 
diesen Fällen wird der Aufwand bilanztechnisch „wie ein ma-
terielles Wirtschaftsgut“ behandelt. 
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Das bedeutet, dass die Herstellungskosten für ein fremdes 
Gebäude als Posten für die Verteilung eigenen Aufwands zu 
aktivieren und nach den für Gebäude im Privatvermögen gel-
tenden AfA-Regeln abzuschreiben sind.

Aus dem Grundsatz der persönlichen Leistungsfähigkeit ergibt 
sich jedoch auch, dass der Steuerpfl ichtige die Aufwendun-
gen persönlich tragen muss. Ist dies nicht der Fall, ist bei der 
Ermittlung des Gewinns keine AfA für das von ihm betrieblich 
genutzte Gebäudeteil als Betriebsausgabe zu berücksichtigen.

Anmerkung: Wird ein Darlehen zur Finanzierung der Anschaf-
fung des Gebäudes allein vom Ehegatten des Steuerpfl ichtigen 
aufgenommen und die Zahlungen zur Tilgung dieses Darlehens 
von einem gemeinsamen Oder-Konto der Eheleute geleistet, 
so werden sie jeweils für Rechnung desjenigen geleistet, der 
den Betrag schuldet, sofern keine besonderen Vereinbarun-
gen getroffen wurden. Gleichgültig ist, aus wessen Mitteln 
das Guthaben auf dem Konto stammt. Hier kommt es also 
grundsätzlich auf die Vertragsgestaltung an. Lassen Sie sich 
beraten!

24. Leasingsonderzahlung im Rahmen der 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

Leasingsonderzahlungen stellen vorausgezahlte Nutzungsent-
gelte dar. Im Falle der Gewinnermittlung durch Einnahmen-
Überschuss-Rechnung (nach § 4 Abs. 3 EStG) kann der Steu-
erpfl ichtige bei betrieblicher Nutzung des Leasinggegenstands 
eine Leasingsonderzahlung im Zeitpunkt der Zahlung in voller 
Höhe als Betriebsausgabe abziehen. Lediglich eine Vertrags-
laufzeit von mehr als 5 Jahren würde hiervon abweichend eine 
gleichmäßige Verteilung erfordern.

Insbesondere beim Kraftfahrzeug-Leasing sind Nutzungsän-
derungen in nachfolgenden Jahren aber denkbar. Daher ist für 
den Betriebsausgabenabzug sowohl die Nutzung des Pkw im 
Jahr des Abfl usses der Sonderzahlung als auch die zukünfti-
ge Nutzung innerhalb des gesamten Leasingzeitraums maß-
geblich. Die Entscheidung über den Betriebsausgabenabzug 
fällt zwar zunächst nach den Nutzungsverhältnissen im Zah-
lungsjahr (kein Betriebsausgabenabzug bei einer betrieblichen 
Nutzung unter 10 %), spätere Nutzungsänderungen in Jah-
ren nach der Zahlung, aber innerhalb des Zeitraums, für den 
die Sonderzahlung als Vorauszahlung geleistet wurde, führen 
dann zu Korrekturen des Steuerbescheids des Zahlungsjahres, 
soweit dieser verfahrensrechtlich noch änderbar ist.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung handelt es sich bei 
der Nutzungsänderung um ein rückwirkendes Ereignis. Jedoch 
muss das Ereignis zum einen nach Entstehung des Steuer-
anspruchs und zum anderen nach Erlass des ursprünglichen 
Steuerbescheids des betreffenden Veranlagungszeitraums 
eingetreten sein. Ist die Nutzungsänderung als maßgebliches 
Ereignis bereits vor Erlass des Einkommensteuerbescheids des 
Zahlungsjahres erfolgt, scheidet eine rückwirkende Änderung 
aus. Soweit die Nutzungsänderung im Zeitpunkt der Veranla-
gung bereits eingetreten, dem Finanzamt aber noch nicht be-
kannt war, kann die Änderung der Steuerfestsetzung erfolgen. 

Beispiel: 2013: Die Leasingsonderzahlung i. H. v. 10.000 € 
wird im Dezember 2013 für einen Leasingvertrag über einen 
Pkw mit einer Laufzeit von 48 Monaten entrichtet. Ab diesem 
Monat wird der Pkw nachweislich zu mehr als 50 % betrieb-
lich genutzt. Der Pkw ist dem Leasinggeber zuzurechnen. Der 
Leasingnehmer kann einen Betriebsausgabenabzug i. H. von 
10.000 € geltend machen.

2016: Ab Januar 2016 – nachdem die Einkommensteuer-
Festsetzung 2013 bereits erfolgt ist – wird der Pkw nur noch 
in geringem Umfang (unter 10 %) betrieblich genutzt. In der 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung werden lediglich geringe 
Kosteneinlagen für Betriebsfahrten angesetzt. Aufgrund der 
geänderten Nutzung ist der anteilige Betriebsausgabenabzug 
im Jahr 2013 rückwirkend um 4.792 € (23/48 von 10.000 €) 
zu kürzen.

25. Voraussetzung für Abschreibung beim 
Erwerb von Vertragsarztpraxen

Wird eine Vertragsarztpraxis samt der zugehörigen materiellen 
und immateriellen Wirtschaftsgüter der Praxis, insbesondere 
des Praxiswerts, als Chancenpaket erworben, ist der Vorteil 
aus der Zulassung als Vertragsarzt untrennbar im Praxiswert 
als abschreibbares immaterielles Wirtschaftsgut enthalten. 
Auf dieser Grundlage besteht die Abschreibungsberechtigung 
auf den Praxiswert und die übrigen erworbenen Wirtschafts-
güter der Praxis.

Dies gilt nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs (BFH) 
vom 21.2.2017 auch dann, wenn eine Gemeinschaftspraxis 
eine Einzelpraxis unter der Bedingung erwirbt, die Vertrags-
arztzulassung des Einzelpraxisinhabers im Nachbesetzungs-
verfahren einem Gesellschafter der Gemeinschaftspraxis zu 
erteilen. Maßgeblich für einen beabsichtigten Erwerb der Pra-
xis als Chancenpaket ist, dass Veräußerer und Erwerber einen 
Kaufpreis in Höhe des Verkehrswerts der Praxis oder sogar ei-
nen darüberliegenden Wert vereinbarten. Dabei spielt es keine 
Rolle, dass die Gemeinschaftspraxis nicht beabsichtigte, die 
ärztliche Tätigkeit in den bisherigen Räumen des Einzelpraxis-
inhabers fortzusetzen. 

Der Erwerber einer Vertragsarztpraxis ist jedoch nur dann zur 
Abschreibung (AfA) des Praxiswerts und des miterworbenen 
Inventars berechtigt, wenn Erwerbsgegenstand die gesamte 
Praxis und nicht nur eine Vertragsarztzulassung ist. Ist dies 
nicht der Fall, verneint der BFH in seiner zweiten Entschei-
dung vom gleichen Tag die AfA-Berechtigung des Erwerbers 
in vollem Umfang. Das trifft insbesondere  zu, wenn der Neu-
gesellschafter nur den wirtschaftlichen Vorteil aus der auf ihn 
überzuleitenden Vertragsarztzulassung gekauft hat und weder 
am Patientenstamm der früheren Einzelpraxis noch an ande-
ren wertbildenden Faktoren ein Interesse hatte. 

Dieses Wirtschaftsgut ist nicht abschreibbar, da es keinem 
Wertverzehr unterliegt. Der Inhaber kann eine ihm unbefris-
tet erteilte Vertragsarztzulassung, solange er sie innehat, in 
Anspruch nehmen. Er kann zudem den aus ihr resultierenden 
wirtschaftlichen Vorteil im Rahmen eines Nachbesetzungs-
verfahrens durch eine Überleitung der Zulassung auf einen 
Nachfolger verwerten. Daher erschöpft sich der Wert des 
immateriellen Wirtschaftsgutes des wirtschaftlichen Vorteils 
aus der Vertragsarztzulassung nicht in einer bestimmten bzw. 
bestimmbaren Zeit.

26. Steuerneutrale Betriebsübertragung an 
den Nachfolger nicht immer gegeben

Bei der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs sind beim 
bisherigen Betriebsinhaber bei der Ermittlung des Gewinns die 
Wirtschaftsgüter mit dem Buchwert – also ohne die Aufde-
ckung stiller Reserven – anzusetzen. Der Rechtsnachfolger ist 
an diese Werte gebunden.
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Der Bundesfi nanzhof bestätigt mit Urteil vom 25.1.2017 seine 
bisherige, für die Übertragung von „Gewerbebetrieben“ gel-
tende Rechtsprechung, wonach es für eine steuerneutrale 
Übertragung erforderlich ist, dass dem Erwerber die betrieb-
liche Betätigung ermöglicht wird und sich der Übertragende 
gleichzeitig einer weiteren Tätigkeit im Rahmen des über-
tragenen Gewerbebetriebes enthält. Dabei spielt es keinen 
Rolle, ob ein aktiv betriebener oder ein verpachteter Betrieb 
übertragen wird.

Demnach kann der Gewerbetreibende seinen Betrieb nicht 
steuerneutral an seinen Nachfolger übergeben, wenn er sich 
den Nießbrauch vorbehält und seine bisherige gewerbliche 
Tätigkeit fortführt. 

Bitte beachten Sie! Hiervon ist die Rechtsprechung zu un-
terscheiden, die eine steuerneutrale Übertragung eines „land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebs“ unter Nießbrauchsvorbe-
halt erlaubt.

27. Aufdeckung stiller Reserven bei Aus-
scheiden aus einer Personengesellschaft

Nach zwei Entscheidungen des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 
16.3.2017 und 30.3.2017 können Gesellschafter künftig wei-
tergehend als bisher gewinnneutral und damit ohne Auf-
deckung stiller Reserven aus ihren Personengesellschaften 
ausscheiden. Nach den Urteilen liegt eine sog. gewinnneut-
rale Realteilung in allen Fällen der Sachwertabfi ndung eines 
ausscheidenden Gesellschafters vor, wenn er die erhaltenen 
Wirtschaftsgüter weiter als Betriebsvermögen verwendet. 

Eine Buchwertfortführung wird danach auch dann ermöglicht, 
wenn der ausscheidende Gesellschafter lediglich Einzelwirt-
schaftsgüter ohne sog. Teilbetriebseigenschaft erhält. Damit 
wendet sich der BFH ausdrücklich gegen die Auffassung der 
Finanzverwaltung in ihrem Schreiben vom 20.12.2016, die 
eine Gewinnneutralität nur dann gewähren will, wenn der 
ausscheidende Gesellschafter einen Teilbetrieb oder einen 
Mitunternehmeranteil erhält.

Der Aufl ösung der Gesellschaft mit anschließender Verteilung 
der Wirtschaftsgüter des Gesellschaftsvermögens unter den 
Gesellschaftern wird damit das Ausscheiden eines Gesellschaf-
ters aus einer fortbestehenden Gesellschaft gleichgestellt.

Anmerkung: Das Thema ist sehr komplex. Auch wenn der BFH 
hier den Steuerpfl ichtigen beim Ausscheiden aus einer Gesell-
schaft entgegengekommen ist, sollten Sie bei entsprechenden 
Absichten unbedingt vorher steuerlichen Rat einholen, damit 
eine steueroptimale Gestaltung erfolgen kann!

28. Bundesfi nanzhof zweifelt an der Um-
satzsteuerpfl icht für Fahrschulen

Unterrichtsleistungen für den Erwerb der Fahrerlaubnisklas-
sen B (Pkw-Führerschein) und C1 sind nach nationalem Recht 
umsatzsteuerpfl ichtig. Fahrschulen sind nach dem Umsatz-
steuergesetz keine allgemeinbildenden oder berufsbildenden 
Einrichtungen. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) zweifelt aber an der Umsatzsteu-
erpfl icht für die Erteilung von Fahrunterricht zum Erwerb 
der genannten Fahrerlaubnisklassen. Nach der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsa-
me Mehrwertsteuersystem ist Unterricht, den sog. anerkannte 
Einrichtungen oder Privatlehrer erteilen, von der Umsatzsteuer 
zu befreien. 

Mit Beschluss vom 16.3.2017 hat der BFH dem Gerichtshof 
der Europäischen Union (EuGH) daher die Frage vorgelegt, ob 
Fahrschulen insoweit steuerfreie Leistungen erbringen. Damit 
soll geklärt werden, ob der Fahrschulunterricht aus Gründen 
des Unionsrechts umsatzsteuerfrei ist. 

Im entschiedenen Fall bejaht der BFH den Unterrichtscharak-
ter der Fahrschulleistung. Die zusätzlich erforderliche Aner-
kennung kann sich daraus ergeben, dass der Unterrichtende 
die Fahrlehrerprüfung nach dem Gesetz über das Fahrlehrer-
wesen abgelegt haben muss. Des Weiteren kommt auch eine 
Steuerfreiheit als Privatlehrer in Betracht. Die Auslegung der 
Richtlinie sei aber zweifelhaft, sodass eine Entscheidung des 
EuGH einzuholen sei.

Anmerkung: Die nunmehr vom EuGH zu treffende Entschei-
dung ist von erheblicher Bedeutung für die Umsatzbesteue-
rung aller Fahrschulen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Sollte er eine Steuerfreiheit bejahen, wird sich die Anschluss-
frage stellen, ob Fahrschulen den sich hieraus ergebenden 
Vorteil zivilrechtlich an ihre Kunden durch eine geänderte 
Preisbildung weitergeben.

29. Umsatzsteuerliche Behandlung von 
Betriebsveranstaltungen

Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstaltungen, 
insbesondere die Ersetzung der ehemaligen lohnsteuerlichen 
Freigrenze durch einen Freibetrag, haben grundsätzlich keine 
Auswirkungen auf die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen.

Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die Kosten, die 
auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallen, zu berechnen sind, 
bestimmt sich nach den lohnsteuerrechtlichen Grundsätzen.

 » Von einer überwiegend durch das unternehmerische Inte-
resse des Arbeitgebers veranlassten üblichen Zuwendung 
ist umsatzsteuerrechtlich im Regelfall auszugehen, wenn 
der Betrag je Arbeitnehmer und Betriebsveranstaltung 
110 € einschließlich Umsatzsteuer nicht überschreitet. Der 
Vorsteuerabzug ist in vollem Umfang möglich.

 » Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den einzelnen 
Arbeitnehmer entfällt, pro Veranstaltung die Grenze von 
110 € einschließlich Umsatzsteuer, ist von einer überwie-
gend durch den privaten Bedarf des Arbeitnehmers ver-
anlassten unentgeltlichen Zuwendung auszugehen. Ein 
Vorsteuerabzug ist (insgesamt) nicht möglich.

Anmerkung: Das Bundesfi nanzministerium stellt in einem 
Schreiben vom 19.4.2016 fest, dass Zuwendungen im Rahmen 
von Betriebsveranstaltungen im Ergebnis nicht zum Teil un-
ternehmerisch und zum Teil nicht unternehmerisch veranlasst 
sein können. Diese negative Sichtweise des Ministeriums ist 
jedoch gerichtlich noch nicht überprüft.
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Für die GmbH und deren Geschäftsführer

30. Kapitalausstattung von GmbHs 
wurde verbessert

Der Bundesrat hat am 16.12.2016 dem „Gesetzentwurf zur 
Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei 
Körperschaften“ zugestimmt. Damit werden die Rahmenbe-
dingungen für die Kapitalausstattung von GmbHs verbessert. 
Vor allem junge Unternehmen mit innovativen Geschäftsmo-
dellen werden – durch Verbesserung ihrer Finanzierungsmög-
lichkeiten – profi tieren. 

Seit 2008 ist die Nutzung von Verlustvorträgen nach einem 
Gesellschafterwechsel (Mantelkauf) eingeschränkt. Künftig 
wird die steuerliche Verrechnung von Verlusten bei Körper-
schaften neu ausgerichtet. Unternehmen, die für ihre Finan-
zierung auf die Neuaufnahme oder den Wechsel von Anteils-
eignern angewiesen sind, können jetzt nicht genutzte Verluste 
bei Anteilserwerben unter bestimmten Voraussetzungen (sog. 
schädlicher Beteiligungserwerb) auf Antrag weiterhin steu-
erlich berücksichtigen, sofern sie denselben Geschäftsbetrieb 
nach einem Anteilseignerwechsel fortführen. 

Inwieweit ein Geschäftsbetrieb unverändert bleibt, wird nach 
qualitativen Merkmalen beurteilt. Diese sind insbesondere die 
angebotenen Dienstleistungen oder Produkte, der Kunden- 
und Lieferantenkreis, die bedienten Märkte und die Qualifi -
kation der Arbeitnehmer. Damit ein fortführungsgebundener 
Verlustvortrag erhalten bleibt, muss ein seit der Gründung 
oder seit mindestens 3 Jahren bestehender Geschäftsbetrieb 
unverändert bestehen bleiben:

 » Er darf demnach nicht ruhend gestellt werden,
 » nicht einer andersartigen Zweckbestimmung zugeführt 

und
 » kein zusätzlicher Geschäftsbetrieb aufgenommen werden,
 » die Körperschaft darf sich nicht an einer Mitunternehmer-

schaft beteiligen,
 » die Körperschaft darf kein Organträger werden und
 » in die Körperschaft dürfen keine Wirtschaftsgüter unter-

halb des gemeinen Wertes eingebracht werden.

Anmerkung: Das Gesetz trat rückwirkend zum 1.1.2016 in 
Kraft. Der Antrag kann erstmals für nach dem 31.12.2015 er-
folgende Beteiligungserwerbe gestellt werden.

31. Anwendung der Abgeltungssteuer bei 
mittelbarer Beteiligung an einer GmbH

Zinsen aus dem Darlehen eines „mittelbaren Gesellschafters“ 
an eine Kapitalgesellschaft können dem gesonderten Steuer-
tarif – also der Abgeltungssteuer mit 25 % – unterliegen. Zu 
diesem Entschluss kommt der Bundesfi nanzhof (BFH) in seiner 
Entscheidung vom 20.10.2016.

Im Urteilsfall veräußerten Steuerpfl ichtige an eine Kapitalge-
sellschaft, an der sie nicht unmittelbar beteiligt waren (Enkel-
gesellschaft), ein Grundstück. Die Kaufpreisforderung wurde 
in ein verzinsliches Darlehen umgewandelt. An dieser Gesell-
schaft war zu 94 % eine weitere Kapitalgesellschaft (Mutter-
gesellschaft) beteiligt, an der im Jahr 2011 die Steuerpfl ichtige 

zunächst Anteile in Höhe von 10,86 % und später dann in 
Höhe von 22,80 % des Stammkapitals hielt. Das Finanzamt 
war der Überzeugung, die Zinsen unterliegen nicht dem Ab-
geltungssteuersatz für Einkünfte aus Kapitalvermögen.

Der BFH entschied jedoch, dass die Regelung, die Zinsen aus 
Darlehen eines unmittelbaren Gesellschafters aus dem Ab-
geltungssteuersatz ausschließt, weder nach ihrem Wortlaut 
für Darlehen eines mittelbaren Gesellschafters Anwendung 
fi ndet, noch nach Sinn und Zweck der Vorschrift die Einbe-
ziehung solcher Darlehen in die Regelung geboten ist. Auch 
die Anwendung der weiteren Ausnahmeregelung kommt nicht 
in Betracht. Diese verlangt, dass der Gesellschafter der Mut-
tergesellschaft als Darlehensgeber im Verhältnis zur Enkelge-
sellschaft als Darlehensnehmerin eine „nahe stehende Person“ 
sein muss. 

Das hierzu erforderliche Nähe- und Abhängigkeitsverhältnis 
zur Enkelgesellschaft liegt nach dem BFH jedenfalls dann vor, 
wenn der Darlehensgeber als Gläubiger der Kapitalerträge eine 
Beteiligung an der Muttergesellschaft inne hat, die es ihm er-
möglicht, seinen Willen in deren Gesellschafterversammlung 
durchzusetzen. Zusätzlich muss die Mutter- an der Enkelge-
sellschaft (Darlehensschuldnerin) zu mindestens 10 % betei-
ligt sein.

32. Gehaltsverzicht eines GmbH-Gesell-
schafter-Geschäftsführers

Geldbeträge fl ießen dem Steuerpfl ichtigen regelmäßig da-
durch zu, dass sie bar ausgezahlt oder einem Konto des Emp-
fängers bei einem Kreditinstitut gutgeschrieben werden. 

Eine Ausnahme macht die Rechtsprechung hiervon lediglich 
bei beherrschenden Gesellschaftern einer Kapitalgesellschaft. 
Hier wird angenommen, dass sie über eine von der Gesell-
schaft geschuldete Vergütung bereits im Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit verfügen können und ihnen damit entsprechende – zu 
versteuernde – Einnahmen zugefl ossen sind. 

Streitigkeiten mit der Finanzverwaltung sind vorprogram-
miert, wenn der GmbH-Geschäftsführer auf einen Teil seines 
Gehalts verzichtet, z. B. weil die Kapitalgesellschaft in fi nanzi-
elle Schwierigkeiten gerät. 

Nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs vom 15.6.2016 
kommt es für die Frage, ob ein Gehaltsverzicht zu einem Zu-
fl uss von Arbeitslohn führt, maßgeblich darauf an, wann der 
Verzicht erklärt wurde. Überdies kann der Verzicht des Gesell-
schafters auf seinen Vergütungsanspruch zum Zufl uss des For-
derungswerts führen, soweit mit ihm eine verdeckte Einlage 
erbracht wird.

Eine zum Zufl uss von Arbeitslohn führende verdeckte Einlage 
kann nur dann gegeben sein, soweit der Steuerpfl ichtige „nach 
Entstehung“ seines Gehaltsanspruchs aus gesellschaftsrecht-
lichen Gründen auf diese verzichtet. Verzichtet er dagegen 
bereits „vor Entstehung“ seines Gehaltsanspruchs auf diesen, 
wird er unentgeltlich tätig und es kommt nicht zum fi ktiven 
Zufl uss von Arbeitslohn beim Gesellschafter-Geschäftsführer.
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33. Neuregelung bei der Abschreibung 
 von geringwertigen Wirtschaftsgütern 

ab 1.1.2018

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusam-
menhang mit Rechteüberlassungen wurden die Grenzen für 
selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 
bestimmte Grenzen nicht überschreiten – sog. geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GWG) –, angehoben. 

Danach gilt ab 1.1.2018:

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten 800 € (bis 31.12.2017 = 410 €) nicht übersteigen, 
können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort ab-
geschrieben werden. Wird von dem Recht Gebrauch gemacht, 
sind GWG, die den Betrag von 250 € (bis 31.12.2017 =150 €) 
übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es 
sei denn, diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. 
Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortabschreibung 
der GWG unter 800 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 800 € 
die allgemeinen Abschreibungsregelungen.

Computerprogramme: Die in den Einkommensteuer-Richtli-
nien genannte Grenze für die Behandlung von Computerpro-
grammen wie Trivialprogramme in Höhe von 410 € war an die 
Grenze für die Bewertungsfreiheit geringwertiger Wirtschafts-
güter angelehnt. Im Rahmen der nächsten Überarbeitung der 
Einkommensteuer-Richtlinien ist auch hier eine Anhebung auf 
800 € vorgesehen.

Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG 
über 250 € (bis 31.12.2017 = 150 €) und unter 1.000 € in 
einen jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über 
fünf Jahre abzuschreiben. Sie brauchen dann nicht in ein lau-
fendes Verzeichnis aufgenommen werden. Auch Wirtschafts-
güter unter 250 € (bis 31.21.2017 unter 150 €) können in den 
Sammelposten aufgenommen werden und müssen nicht zwin-
gend im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden.

Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die 
Sofortabschreibung oder den Sammelposten für alle in einem 
Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter nur einheit-
lich ausgeübt werden kann. 
Überlegung: In Hinblick auf diese Neuregelungen lohnt sich – 
aus steuerlicher Sicht und wenn wirtschaftlich sinnvoll – ggf. 
die Beschaffung derartiger Wirtschaftsgüter in das Jahr 2018 
zu verlagern, um damit die besseren Abschreibungsbedingun-
gen zu nutzen.

34. TERMINSACHE Abgeltungsteuer: 
bis 15.12. ggf. Verlustbeschei nigung 
bei der Bank beantragen

Werden mit Aktien, die nach dem 31.12.2008 angeschafft 
wurden, Verluste erzielt, werden diese von den Banken au-
tomatisch beachtet und vorgetragen. Ein Verlustausgleich 
zwischen den Konten und Depots von Ehegatten bzw. unter-

schiedlicher Banken erfolgt nicht. Eine solche Verrechnung 
kann nur im Wege der Veranlagung erfolgen. 

Dazu muss der Anleger eine Verlustbescheinigung bei der 
Bank beantragen. Die Verlustbescheinigung für das laufende 
Jahr ist bis spätestens 15.12.2017 zu verlangen. 

Nach Ausstellung einer Verlustbescheinigung wird der ausge-
wiesene Verlust nicht wieder in den Verlusttopf eingestellt, um 
eine doppelte Berücksichtigung zu vermeiden. Er muss in der 
Einkommensteuer-Veranlagung geltend gemacht werden.

Anmerkung: Ob eine Verlustbescheinigung beantragt werden 
soll, hängt von vielen Faktoren ab und sollte vorher mit uns 
besprochen werden! Die Beantragung einer Verlustbeschei-
nigung kann sich u. a. empfehlen, wenn im laufenden Jahr 
Kapitalerträge bei Banken erzielt werden, die mit Kapitaler-
tragsteuer belastet sind und mit Verlusten bei anderen Banken 
verrechnet werden können. 

35. TERMINSACHE: Antrag auf Grund-
steuererlass bis 31.3.2018 stellen

Vermieter können bis zum 31.3.2018 (Ausschlussfrist) einen 
Antrag auf Grundsteuererlass bei der zuständigen Gemein-
de für 2017 stellen, wenn sie einen starken Rückgang ihrer 
Mieteinnahmen im Vorjahr zu verzeichnen haben. Ursachen 
können z. B. Brand- oder Hochwasserschäden, Zahlungsun-
fähigkeit des Mieters oder Schäden durch Mietnomadentum 
sein. Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermieter die 
Ertragsminderung zu vertreten hat, z. B. weil er dem Mieter im 
Erlasszeitraum gekündigt hat oder wenn notwendige Renovie-
rungsarbeiten nicht (rechtzeitig) durchgeführt wurden. 

Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist die ge-
schätzte übliche Jahresrohmiete. Bei einem Ausfall von mehr 
als 50 % der Mieteinnahmen wird die Grundsteuer nach den 
derzeitigen Bestimmungen in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt 
der Mietertrag vollständig, halbiert sich die Grundsteuer. 

36. TERMINSACHE: Zuordnung eines 
gemischt genutzten Gegenstandes/
Gebäudes zum Unternehmen 

Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands zum 
Unternehmen – mit entsprechender Vorsteuerabzugsberech-
tigung – erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte Zu-
ordnungsentscheidung, die zeitnah zu dokumentieren ist. 

Der Bundesfi nanzhof hat in mehreren Entscheidungen geklärt, 
dass die Zuordnungsentscheidung spätestens und mit endgül-
tiger Wirkung in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklä-
rung für das Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, nach au-
ßen dokumentiert werden kann. Der letztmögliche Zeitpunkt 
hierfür ist der 31. Mai des Folgejahres.

Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung sind auch Photovol-
taikanlagen betroffen.

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise 
zum Jahresende
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37. Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung

Für Betriebsveranstaltungen seit dem 1.1.2015 wurde die bis 
zum 31.12.2014 geltende Freigrenze von 110 € in einen „Frei-
betrag“ umgewandelt. So bleiben Aufwendungen bis zu dieser 
Höhe steuerfrei, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und 
Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene Be-
trag ist dann steuer- und sozialversicherungspfl ichtig. 

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung 
betragen 10.000 €. Der Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 Ar-
beitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer Person 
begleitet werden. Die Aufwendungen sind auf 100 Personen 
zu verteilen, sodass auf jede Person ein geldwerter Vorteil von 
100 € entfällt. 

Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte 
Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. 50 Arbeit-
nehmer haben somit einen geldwerten Vorteil von 100 €, der 
den Freibetrag von 110 € nicht übersteigt und daher nicht 
steuerpfl ichtig ist. Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwer-
te Vorteil 200 €. Nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt 
sich für diese Arbeitnehmer ein steuerpfl ichtiger geldwerter 
Vorteil von jeweils 90 €. Er bleibt dann sozialversicherungsfrei, 
wenn ihn der Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert. 

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveranstaltung 
liegt nur dann vor, wenn sie allen Angehörigen des Betriebs 
oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Be-
triebsveranstaltung wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht 
mehr als zwei Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. 
Auf die Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. 
Demnach können auch mehrtägige Betriebsveranstaltungen 
begünstigt sein. Übersteigt der Betrag 110 €, ist der Vorsteu-
erabzug (insgesamt) nicht möglich.

38. Geschenke an Geschäftsfreunde

Steuerpfl ichtige bedanken sich i. d. R. für die gute Zusammen-
arbeit am Jahresende bei ihren Geschäftspartnern mit kleinen 
Geschenken. Solche „Sachzuwendungen“ an Personen, die 
nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B.  Kun-
den, Geschäftsfreunde –, dürfen als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger 
und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen. 

Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirt-
schaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkos-
ten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglich-
keit in vollem Umfang. 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus 
davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. Hierfür 
entfällt auch die Aufzeichnungspfl icht der Empfänger. 

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € 
im Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % 
(zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) versteuern. 
Der Aufwand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Der 
Empfänger ist von der Steuerübernahme zu unterrichten. 

Anmerkung: Der Bundesfi nanzhofs (BFH) hat mit Urteil vom 
7.6.2017 die Übernahme dieser Steuer nunmehr als „weiteres 
Geschenk“ beurteilt. Ein Betriebsausgabenabzug käme danach 
nicht in Betracht, wenn der Wert des Geschenks und die dafür 

anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 € übersteigen. Damit 
wäre das Abzugsverbot auch dann anzuwenden, wenn diese 
Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe der Pauschalsteuer 
überschritten wird.

Das Bundesfi nanzministerium teilt in seinem Schreiben vom 
14.9.2017 zur Anwendung neuer BFH-Entscheidungen jedoch 
mit, dass es die Grundsätze dieses Urteils nicht anwenden, 
sondern nach der bisherigen Handlungsweise verfahren will. 
Danach ist bei der Prüfung der Freigrenze aus Vereinfachungs-
gründen allein auf den Betrag der Zuwendung abzustellen. Die 
übernommene Steuer ist nicht mit einzubeziehen.

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem Anlass 
(Geburtstag, Hochzeit und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, 
Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 € müssen nicht pauschal 
besteuert werden. Das gilt auch für Geschenke an Arbeitneh-
mer (siehe folgenden Beitrag). Übersteigt der Wert für ein 
Geschenk an Geschäftsfreunde jedoch 35 €, ist es nicht als 
Betriebsausgabe absetzbar!

39. Geschenke an Arbeitnehmer

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den übli-
chen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein Geschenk z. B. 
zum Jahresende überreichen, kann er auch die besondere 
Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter kön-
nen danach bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag 
und pauschaler Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie 
sind allerdings sozialversicherungspfl ichtig. Der Arbeitgeber 
kann die Aufwendungen als Betriebsausgaben ansetzen.

40. Sonderabschreibung für kleine 
und mittlere Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen profi tieren von der Son-
derabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirt-
schaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter 
weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren 
zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen 
in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen 
werden. Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr 
er wie viel Prozent der Sonderabschreibung beanspruchen will 
und damit die Höhe des Gewinns steuern.

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevan-
ten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei Bilanzierenden 
235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- 
und Forstwirtschaft 125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnah-
me-Überschuss-Rechnern beträgt 100.000 €. 

41. Investitionsabzugsbetrag – 
neue Regeln seit 2016

Steuerpfl ichtige können für neue oder gebrauchte bewegli-
che Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaf-
fen oder herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen 
wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und 
Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Ge-
winngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
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steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag darf 
im Jahr der Inanspruchnahme und den 3 Vorjahren 200.000 € 
je Betrieb nicht übersteigen. 

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die Regelun-
gen zum Investitionsabzugsbetrag geändert. Daraus ergeben 
sich je nach Jahr der Bildung des Investitionsabzugsbetrags 
unterschiedliche Voraussetzungen. 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags bis zum 31.12.2015: 
Ein Unternehmer will in den nächsten drei Jahren für sei-
nen Betrieb eine „bestimmte“ Maschine im Wert von netto 
50.000 € anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2015 einen 
Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % (= 20.000 €) der 
Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem 
Jahr auch gewinnmindernd auswirkt. 

Schafft der Unternehmer nunmehr diese spezielle Maschi-
ne, für die er den Investitionsabzugsbetrag in Anspruch ge-
nommen hat, innerhalb der nächsten 3 Jahre an, kann er die 
Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und 
Sonderabschreibungen auf 30.000 € im Anschaffungsjahr 
vermindern, um die erforderliche steuerliche Hinzurechnung 
auszugleichen. Zusätzlich kann er eine Sonderabschreibung in 
Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen.

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ab dem 1.1.2016: 
Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde eine gewisse 
Flexibilisierung herbeigeführt, sodass ein Investitionsabzugs-
betrag auch in Anspruch genommen werden kann, ohne dass 
dafür ein „bestimmtes“ Wirtschaftsgut angeschafft werden 
muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuerpfl ichtige die 
Summen der Abzugsbeträge und der hinzuzurechnenden oder 
rückgängig zu machenden Beträge nach amtlich vorgeschrie-
benen Datensätzen durch Datenfernübertragung übermittelt.

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsab-
zugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, 
in dem der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen 
unterbleiben. Dafür werden bestandskräftige Bescheide korri-
giert und es entstehen Zins aufwendungen!

Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Nach einer 
Entscheidung des Bundesfi nanzhofs vom 23.3.2016 darf ein 
Investitionsabzugsbetrag nicht allein deshalb versagt werden, 
weil der Antrag erst nach einer Außenprüfung gestellt wird. 
Die Steuervergünstigung kann danach zur Kompensation eines 
Steuermehrergebnisses der Außenprüfung eingesetzt werden.

Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw:  
Die Gewährung eines Investitionsabzugsbetrags setzt u. a. 
voraus, dass der Steuerpfl ichtige beabsichtigt, das begüns-
tigte Wirtschaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des 
Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich zu 
nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 % im Jahr 
des Erwerbes und im Folgejahr). 

Unter diesen Voraussetzungen kann der Investitionsabzugsbe-
trag auch für einen Pkw in Anspruch genommen werden. Der 
Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über 
ein Fahrtenbuch zu führen.

Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließlich seinen Arbeit-
nehmern zur Verfügung gestellt – dazu zählen auch angestell-

te GmbH-Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 100%ige 
betriebliche Nutzung. 

42. Belege weiter aufbewahren

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens will die Bundesregierung bei der Steuererklärung 
weitgehend ohne schriftliche Belege auskommen. Papierbele-
ge – wie beispielsweise Spendenquittungen – müssen nicht 
mehr eingereicht, sondern nur noch aufbewahrt werden. Der 
Zuwendungsempfänger, z. B. ein gemeinnütziger Verein, kann 
die Zuwendungsbestätigung aber auch elektronisch an das 
Finanzamt übermitteln, wenn ihn der Spender dazu bevoll-
mächtigt. 

Die Änderungen gelten für alle Zuwendungen der Steu-
erpfl ichtigen, die dem Zuwendungsempfänger nach 2016 
zufl ießen. Für Einkommensteuererklärungen einschließlich 
des Jahres 2016 sind die Belege nach wie vor einzureichen. 

Dazu gehören:
 » Steuerbescheinigungen für Kapitalertragsteuer
 » Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge, bei der keine 

Kirchensteuer einbehalten wurde, obwohl Kirchensteuer-
pfl icht besteht

 » Bescheinigungen über anrechenbare ausländische Steuern
 » Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen
 » Nachweise der „Unterhaltsbedürftigkeit“
 » Zuwendungsnachweise wie z. B. Spendenbescheinigungen

Die erforderlichen Belege müssen ab dem Veranlagungsjahr 
2017 zwar nicht mehr mit der Einkommensteuererklärung 
mitgesandt, jedoch jederzeit der Finanzverwaltung bei Nach-
fragen zur Verfügung gestellt werden. Es entfällt nicht die 
Aufbewahrungspfl icht!

43. Aufbewahrungsfristen

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalen-
derjahres, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, 
das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder 
der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief 
empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg 
entstanden ist. 

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen 
nach dem 31.12.2017 vernichtet werden: 

» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventare, Bilan-
zen, Rechnungen und Buchungsbelege (Offene-Pos ten-
Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 
1.1.2008, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2008 
aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion.

» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Handels- und 
Geschäftsbriefe sowie Kopien von abgesandten Handels- 
und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. Unter-
lagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2012 entstanden 
sind.

*  Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und 
soweit Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren anhängig sind.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Lassen Sie sich beraten!
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